
   

  

 

     

   
      

 

    

 

    

 

       
        

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            
         

Deutscher Bundestag Drucksache 19/23311 

19. Wahlperiode 23.11.2020 

Beschlussempfehlung 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

zu dem Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021) 

– Drucksache 19/22600 – 

hier: Einzelplan 11 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf des Einzelplans 11 mit den aus anliegender Zusammenstellung* ersichtlichen 
Änderungen und den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen, im Übrigen 
unverändert nach den Vorlagen – Drucksache 19/22600 Anlage –, anzunehmen. 

Berlin, den 18. November 2020 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer Ekin Deligöz Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) Michael Groß 

Vorsitzender Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatter 

Ulrike Schielke-Ziesing Otto Fricke Dr. Gesine Lötzsch 

Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatterin 

* Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses zu den zurückgestellten Titeln folgen in einer Ergänzung zu dieser Beschlussempfehlung,
die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten kann. 



   

 

  

    

   

    

   

     
      

        

      
       

  

       
       

  

  

   

     

        
         

         
         

  

              

  

      
   

       
   

             

  

      

        
   

     

         
   

     

  

               

Drucksache 19/23311 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Zusammenstellung 

des Entwurfs des Einzelplans 11 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

– Drucksache 19/22600 Anlage – 

mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 €

Kapitel 1105 – Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

Tit. 636 01 Kostenerstattung für die Bundesfachstelle Barrierefrei- Tit. 636 01 Kostenerstattung für die Bundesfachstelle Barrierefrei-
heit und Überwachungsstelle barrierefreie IT an die heit und Überwachungsstelle barrierefreie IT an die 
DRV Knappschaft-Bahn-See DRV Knappschaft-Bahn-See 

2 132 2 313 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Tgr. 01 Bundesteilhabegesetz Tgr. 01 Bundesteilhabegesetz 

Tit. 636 11 Förderung von Modellvorhaben in den Rechtskreisen Tit. 636 11 Förderung von Modellvorhaben in den Rechtskreisen 
SGB II und SGB VI zur Stärkung der Rehabilitation SGB II und SGB VI zur Stärkung der Rehabilitation 

165 285 165 104 

Kapitel 1106 – Maßnahmen des Bundes mit Beteiligung Europäischer Fonds (ESF, EGF, EHAP) 

sowie sonstige internationale Angelegenheiten 

Tgr. 03 Internationale Angelegenheiten auf dem Gebiet der Ar- Tgr. 03 Internationale Angelegenheiten auf dem Gebiet der Ar-
beits- und Sozialpolitik beits- und Sozialpolitik 

Tit. 687 31 Beiträge an internationale Organisationen Tit. 687 31 Beiträge an internationale Organisationen 

23 888 24 388 

Kapitel 1107 – Arbeitswelt im Wandel, Fachkräftesicherung 

Tit. 632 01 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mit- Tit. 632 01 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mit-
gliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft gliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 

7 155 7 182 

Tit. 684 07 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie – GDA – Tit. 684 07 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie – GDA – 

308 281 



    

   

     
      

  

        
    

 

         
    

 

  

  

       
  

         
  

  

   

        
      

      

         
     

      

       
   

        
   

  

  

    

   
       

       
          

          
      
           
          
 

    

   
       

       
          

         
      
          
          

 

    

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/23311 

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 €

(noch Kap. 1107) 

Tit. 684 08 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-
Maßnahmen) 

5 305 

Tit. 684 08 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-
Maßnahmen) 

4 805 

Kapitel 1110 – Sonstige Bewilligungen 

Tit. 685 01 Beteiligung des Bundes an der Stiftung Anerkennung 
und Hilfe 

26 438 

Tit. 685 01 Beteiligung des Bundes an der Stiftung Anerkennung 
und Hilfe 

18 411 

Kapitel 1112 – Bundesministerium 

Tit. 412 01 Kosten der Tätigkeit der Bundeswahlbeauftragten oder 
des Bundeswahlbeauftragten für die Durchführung der 
Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger 

29 

Tit. 412 01 Kosten der Tätigkeit der Bundeswahlbeauftragten oder 
des Bundeswahlbeauftragten für die Durchführung der 
Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger 

31 

Tit. 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten 

41 657 

Tit. 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten 

41 655 

Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 

Haushaltsvermerk – Ausgaben Haushaltsvermerk – Ausgaben 

1.4 Aufwandsentschädigung für die Bundeswahlbeauf-
tragte oder den Bundeswahlbeauftragten und für die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter in Höhe von jähr-
lich 16 T€ bzw. 14 T€ (monatlich 1 333,33 € bzw. 
1 166,67 €) im Vorwahljahr, Wahljahr und im Jahr nach 
der Wahl zu den Organen der Sozialversicherungsträ-
ger, in den anderen Jahren in Höhe von jährlich 6 T€
bzw. 4 800 € (monatlich 500 € bzw. 400 €) bei folgen-
dem Titel: 

1.4 Aufwandsentschädigung für die Bundeswahlbeauf-
tragte oder den Bundeswahlbeauftragten und für die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter in Höhe von jähr-
lich 17 T€ bzw. 15 T€ (monatlich 1 416,66 € bzw. 
1 250,00 €) im Vorwahljahr, Wahljahr und im Jahr nach 
der Wahl zu den Organen der Sozialversicherungsträ-
ger, in den anderen Jahren in Höhe von jährlich 7 T€
bzw. 5 800 € (monatlich 583,33 € bzw. 483,33 €) bei 
folgendem Titel: 

Kap. 1112 Tit. 412 01. Kap. 1112 Tit. 412 01. 
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